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21. Jahrgang Herausgegeben vom Bürgermeister der Stadt Tönisvorst Donnerstag, 6. August 2015  
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Landrats/der Landrätin des Kreises Viersen 
am 13. September 2015 – Hinweise zur Ein-
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Amtlicher Teil: 
Bekanntmachung der Stadt Tönisvorst: Information 
der Stadt Tönisvorst zur Wahl des Landrats/der Land-
rätin des Kreises Viersen am 13. September 2015 
 
Hinweise zur Eintragung in das Wählerverzeichnis für 
wahlberechtigte Unionsbürger und Unionsbürgerin-
nen, die gemäß § 23 des Meldegesetzes von der Melde-
pflicht befreit sind. 
 
An diesen Wahlen kann nur teilnehmen, wer in ein Wäh-
lerverzeichnis eingetragen ist. Staatsangehörige der übri-
gen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (ausländische 
Unionsbürger), die bei ihrer Meldebehörde am 09. August 
2015 (35. Tag vor der Wahl  
–Stichtag-) für eine Wohnung, bei mehreren Wohnungen, 
für die Hauptwohnung gemeldet sind, werden bei Vorlie-
gen der wahlrechtlichen Voraussetzungen von Amts we-
gen in das Wählerverzeichnis eingetragen. Sie erhalten von 
ihrer Wohnortgemeinde eine Wahlbenachrichtigung und 
können ohne Erfüllung sonstiger Formalitäten an der Wahl 
teilnehmen. 
 

Wahlberechtigte ausländische Unionsbürger/innen, die 
wegen Befreiung von der Meldepflicht nicht bei der Mel-
debehörde gemeldet sind, werden nur auf Antrag in das 
Wählerverzeichnis eingetragen. Dafür ist Voraussetzung, 
dass sie gem. §§ 7 und 8 des Kommunalwahlgesetzes am 
Wahltag 
 

1. das sechzehnte Lebensjahr vollendet haben, 
2. seit mindestens dem 28. August 2015 (16. Tag 

vor der Wahl) im Wahlgebiet eine Hauptwoh-
nung, bei mehreren Wohnungen die Hauptwoh-
nung, innehaben oder sich sonst gewöhnlich auf-
halten und keine Wohnung außerhalb des Wahl-
gebietes haben, 

3. in der Bundesrepublik Deutschland nicht vom 
Wahlrecht ausgeschlossen sind. 

 

Der Antrag ist unter Angabe des Familiennamens, des 
Vornamens, des Geburtstages und des Geburtsorts, der 
Anschrift sowie der Staatsangehörigkeit schriftlich oder 
zur Niederschrift bei der Gemeinde zu stellen und muss 
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. In sei-
nem Antrag hat der Unionsbürger durch Abgabe einer 
Versicherung an Eides Statt den Nachweis für seine Wahl-
berechtigung zu erbringen. Ferner muss der Antrag Anga-
ben über den gültigen Identitätsausweis und eine Versiche-
rung an Eides Statt über die Staatsangehörigkeit enthalten. 
Die Gemeinde kann die Vorlage eines gültigen Identitäts-
ausweises verlangen. 
Ein/e behinderte/r Wahlberechtigte/r kann sich der Hilfe 
einer anderen Person bedienen. 
Der Antrag muss spätestens am 28. August 2015 (16. Tag 
vor der Wahl) beim Wahlleiter der Stadt Tönisvorst, Zim-
mer 33b, Bahnstraße 15, 47918 Tönisvorst, eingehen. 
Einem später eingehenden Antrag kann nicht mehr ent-
sprochen werden. 
 
Antragsvordrucke werden von der Stadt Tönisvorst, Rats-
büro, Zimmer 33b, Bahnstraße 15, 47918 Tönisvorst, be-
reitgehalten. 
 
Tönisvorst, den 03. August 2015 
 
Stadt Tönisvorst 
Der Bürgermeister 
gez. Goßen 
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Nichtamtlicher Teil: 
 
 

Wichtiger Hinweis für Abonnenten: Das Amtsblatt kann als 
kostenlose Newsletter bestellt werden. Dafür auf die städti-
sche Internetseite www.toenisvorst.de gehen. Unter dem 
Punkt Aktuelles (in der oberen Menüleiste), die Seite News-
letter (Menüspalte links) anklicken. Hier trägt man dann seine 
eMailadresse ein und wählt die gewünschten Meldungen aus.  
Zudem liegt das Amtsblatt für Selbstabholer kostenlos zur 
Mitnahme in den Verwaltungsgebäuden aus (Auslegestellen 
siehe rechte Spalte). Darüber hinaus kann das Amtsblatt per 
Post nach Hause geschickt werden. Die Kostenpauschale für 
das Jahresabonnement liegt bei 38,50 Euro pro Jahr. 
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St. Tönis 
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Bürgermeister 
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